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BOMBENDROHUNG 
 
Aufgaben des „Empfängers“ der Drohung (z.B. Lehrperson)1 

1. Aussagen aufnehmen und diese notieren; 

versuchen, noch während des Anrufes Hilfe zu bekommen (andere 

Personen/Lehrpersonen aufmerksam machen) 

2. Nach Details zur angeblichen Bombe fragen 

(Wann? Wo? Was für eine Bombe? Warum? Wer?) 

3. Telefon nicht auflegen, von anderem Apparat aus die Polizei 133 
verständigen und die Bombendrohung melden 

4. Schulleitung verständigen 

5. Evakuierung (falls notwendig) unterstützen 

6. Nach Evakuierung SchülerInnen abzählen und kurz sachlich informieren 

7. Schulbetrieb so schnell wie möglich wieder aufnehmen 

8. Aufarbeitung/Gespräch in den einzelnen Klassen nach Wiederaufnahme des 

Unterrichts 

 

Aufgaben der Schulleitung 
1. Bewertung der Dringlichkeit 

2. Vorgesetzte Dienststelle informieren (LSR) 

3. Nach Rücksprache mit Polizei Tel. 133 oder Feuerwehr Tel. 122  

Schule evakuieren 

4. Wenn keine Evakuierung notwendig erscheint, Schulgebäude nach 

verdächtigen Gegenständen absuchen lassen (durch Polizei, mit 

Unterstützung durch ortskundigen Hausmeister) 

5. Bei verdächtigem Fund Evakuierung sofort nachholen 

6. Weitere Maßnahmen mit Einsatzleitung absprechen 

7. Dokumentation und Bericht an vorgesetzte Dienststelle 

 

   
1 Quelle: teilw. KIBBS (Krisen-, Interventions- und Bewältigungsteam Bayrischer Schulpsychologen) 
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Psychische-Erste-Hilfe2 
Ø In der Akutsituation: Ruhe bewahren, um keine Massenpanik auszulösen 

Ø Anweisungen zur Evakuierung mit beruhigenden Appellen verbinden 

(ruhig, klar, gelassen, knapp, gut verständlich – z.B.: 

„Wir haben eine telefonische Drohung erhalten und müssen das Gebäude sicherheitshalber 

evakuieren. Bitte verlasst das Haus in Ruhe und findet euch am Sammelpunkt ein. Sobald 

mehr Informationen vorliegen, wird Näheres bekannt gegeben. Bitte achtet darauf, dass 

niemand zurückbleibt und bewahrt Ruhe". 

Durchsagen müssen wiederholt werden, die Wörter „Panik“ oder 

„Massenpanik“ sind auf jeden Fall zu vermeiden 

Ø So früh wie möglich warnen und auf vorbereitete Maßnahmen hinweisen 
(z.B.: „… die Polizei, Rettung ist bereits unterwegs ...“) 

Ø Eltern nachträglich über den Tatbestand informieren und über die 

durchgeführten Maßnahmen 

 
Wichtige Telefonnummern 
 

Polizei 133 

Rettung 144 

Feuerwehr 122 

Schulpsychologie  

Landesschulrat  

Bezirksschulrat  

  
 

   
2 siehe „Leitfaden zur Krisenintervention an Schulen“ und Maßnahmen zur Psychischen-Ersten-Hilfe  

unter www.krisenintervention.tsn.at  

http://www.krisenintervention.tsn.at

